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Terminhinweise für Medien

Wiederholung
Donnerstag, 7. April, 9 Uhr, im Torbogen vor dem Haupteingang des 
Deutschen Theaters
Gemeinsam mit Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, der Direktorin des 
NS-Dokumentationszentrums München, Dr. Mirjam Zadoff, sowie dem 
Geschäftsführer des Deutschen Theaters, Thomas Linsmayer, und dem 
Direktor des Jüdischen Museums München, Bernhard Purin, wird im 
Rahmen des Erinnerungsprojekts „Zwölf Monate – Zwölf Namen: 50 
Jahre Olympia-Attentat München“ erstmalig die Videoinstallation über den 
getöteten Schiedsrichter Yossef Gutfreund gezeigt. Um Presse- 
akkreditierung wird gebeten per E-Mail an presse-juedisches 
museum@muenchen.de.
Weitere Informationen unter https://t1p.de/zwoelfMonate.

Wiederholung
Donnerstag, 7. April, 17 Uhr, Hochschule München, Lothstraße 34 
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden spricht ein Grußwort bei der Oskar-
von-Miller-Feier 2022 der Hochschule München. Die Hochschule München 
würdigt einmal im Jahr in einer nach Oskar von Miller benannten Feier-
stunde herausragende Leistungen. In den Bereichen Studienabschlüsse, 
Lehre, Forschung und der Zusammenarbeit mit externen Partnern werden 
diese mit den so genannten „Oskars“ ausgezeichnet.

Wiederholung
Donnerstag, 7. April, 18 Uhr, Münchner Kammerspiele, Maximilian-
straße 28
Stadtrat David Süß (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) spricht in Vertretung 
des Oberbürgermeisters Grußworte anlässlich der Anbringung eines Er-
innerungsplakates für 28 NS-Opfer. Dieses soll künftig am Eingang zum 
Schauspielhaus an Personen erinnern, die an den Kammerspielen wirkten 
und während der NS-Zeit ermordet wurden oder die Flucht in den Tod 
wählten. Des Weiteren sprechen die Intendantin der Münchner Kammer-
spiele, Barbara Mundel, Professor Magnus Brechtken (Institut für Zeitge-
schichte) sowie Dr. Sonja Begalke als Vertreterin der Stiftung “Erinnerung, 
Verantwortung, Zukunft” (EVZ). Die Stiftung EVZ ermöglicht mit Mitteln 
aus dem Bundesfinanzministerium das künstlerische Forschungsfeld „Er-
innerung als Arbeit an der Gegenwart” unter der Leitung des Dramaturgen 
Martin Valdés-Stauber. Im Rahmen des Projekts erforscht seit 2018 das 
Ehepaar Janne und Klaus Weinzierl die Schicksale von Mitarbeiter*innen 
der Kammerspiele, die in der NS-Zeit entrechtet, verfolgt oder ermordet 

https://t1p.de/zwoelfMonate
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worden sind. Mittlerweile sind weit über 200 solcher Schicksale bekannt, 
die bei verschiedenen Veranstaltungen in das Gedächtnis der Stadtge-
schichte und des Theaters eingewoben werden.
Informationen unter www.muenchner-kammerspiele.de unter „Programm: 
Schicksale.“

Wiederholung
Donnerstag, 7. April, 19 Uhr, Kunstpavillon im Alten Botanischen Gar-
ten, Sophienstraße 7a
Stadtrat Lars Mentrup (SPD/Volt-Fraktion) eröffnet in Vertretung des Ober-
bürgermeisters die Ausstellung „Weit-Winkel“, die von Freitag, 8., bis 
Sonntag, 24. April, zu sehen ist. Darin behandelt werden Themen wie 
Klimaschutz, Gendern und Anti-Rassismus. Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Samstag, 13 bis 19 Uhr, Sonntag 11 bis 17 Uhr.

Wiederholung
Donnerstag, 7. April, 19 Uhr, Fresh Cooking, Carl-Wery-Straße 26
Stadträtin Nimet Gökmenoglu (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) nimmt in 
Vertretung des Oberbürgermeisters am Fastenbrechen teil. Der Fastenmo-
nat Ramadan hat dieses Jahr am 1. April begonnen und endet am 1. Mai.

Meldungen

Gesundheitsbeirat dringt auf allgemeine Impfpflicht
(6.4.2022) Vor der morgigen Abstimmung im Bundestag spricht sich die 
Vorstandsvorsitzende des Gesundheitsbeirats und Gesundheitsreferentin 
der Landeshauptstadt München, Beatrix Zurek, für die Einführung einer 
allgemeinen Impfpflicht aus. „Das Corona-Virus ist gekommen, um zu 
bleiben. Impfen ist das zentrale Element der Pandemiebekämpfung. Die 
bisherigen, mannigfaltigen Maßnahmen verschiedenster niedrigschwel-
liger Impfangebote, Impf-Kampagnen, -Beratungen und  -Aufklärungen 
haben leider einen Teil der Bevölkerung nicht überzeugt. Voraussetzung für 
eine wirksame Pandemiebekämpfung und den Eintritt in eine endemische 
Phase ist eine möglichst vollständige Impfung der Bevölkerung, die Impf-
quote muss auf jeden Fall höher als 85 Prozent sein. Daher gibt es zur Ein-
führung einer allgemeinen Impfpflicht keine Alternative, wenn wir dieser 
Pandemie Herr werden wollen.“
Die aktuelle durchschnittliche Impfquote für vollständig Geimpfte liegt 
bundesweit bei 76 Prozent, mit Auffrischimpfung bei 58,8 Prozent, wobei 
innerhalb der Altersgruppen teils erhebliche Unterschiede bestehen (Lage-
bericht RKI, Stand 5.4.2022).

http:// www.muenchner-kammerspiele.de
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In einer mehrheitlich im Vorstand des Gesundheitsbeirats verabschiede-
ten Stellungnahme heißt es: „Die in Europa zugelassenen Impfstoffe sind 
sicher, wirksam, gut verträglich und stehen in ausreichender Menge zur 
Verfügung. Inzwischen gibt es fünf zugelassene Impfstoffe, die von den 
Impflingen grundsätzlich frei gewählt werden können. Neben den Vek-
tor- und mRNA-Impfstoffen ist zwischenzeitlich auch ein proteinbasierter, 
so genannter Totimpfstoff zugelassen. Durch die generelle Anhebung der 
Durchimpfungsrate können künftige weitere Infektionswellen wirkungsvoll 
verhindert werden, nicht zuletzt durch die Möglichkeit einer Anpassung der 
Impfstoffe an künftig auftretende Virusvarianten.“
Beatrix Zurek weiter: „Es besteht die Herausforderung, dass ein Großteil 
der bislang ungeimpften Personen schwer erreichbar ist. Wir tun unser 
Möglichstes, um die Impfquote zu steigern. Seit der zweiten März-Woche 
setzen wir parallel zu unserem bewährten Impf-Angebot auch darauf, mit 
gut ausgebildeten Impf-Guides in ausgewählten Stadtvierteln auf die Men-
schen zuzugehen, denn jede einzelne Impfung zählt. Doch die Impfquote 
ist immer noch zu gering. Nur die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht 
kann mittelfristig die sehr hohe Belastung des Gesundheitswesens redu-
zieren und langfristige Erkrankungen wie Long Covid verhindern helfen. Sie 
schützt, sie rettet Leben – und nur die Impfpflicht kann uns mittelfristig ein 
Stück Normalität, einen Teil unserer alten Freiheit, zurückgeben.“
Das mehrheitlich im Vorstand des Gesundheitsbeirats verabschiedete 
Statement findet sich unter www.gesundheitsbeirat-muenchen.de/?page_
id=776.
Der Gesundheitsbeirat ist ein Beratungsorgan für den Stadtrat und die 
Verwaltung der Landeshauptstadt München in grundsätzlichen Fragen des 
Gesundheitswesens. Darüber hinaus dient er der gegenseitigen Beratung 
seiner Mitglieder und der Koordination von Maßnahmen der verschiede-
nen Akteurinnen und Akteuren des Münchner Gesundheitswesens. Ziel ist 
es, durch Koordination und im Austausch mit den relevanten Stakeholdern 
die gesundheitliche Lage der Bevölkerung kontinuierlich zu verbessern.

Verbesserungen für Rad- und Fußverkehr rund um Sendlinger-Tor-Platz
(6.4.2022) Der Mobilitätsausschuss hat jetzt einer neuen Gestaltung des 
Straßenraums rund um den Sendlinger-Tor-Platz mit breiteren und sicheren 
Radwegen sowie Verbesserungen für den Fußverkehr und mobilitätseinge-
schränkte Personen zugestimmt. Ursprünglich war geplant, den Verkehrs-
raum nach dem Ende der SWM-Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor 
weitestgehend wieder wie zuvor herzustellen. Durch die zwischenzeitliche 
Übernahme der Bürgerbegehren Altstadtradlring und Radentscheid haben 
sich jedoch die Anforderungen an die Radinfrastruktur verändert. 
Die Oberfläche soll nun radentscheidskonform wiederhergestellt werden: 
Im Bereich Oberanger entsteht auf beiden Seiten ein 2,30 Meter breiter, 

http://www.gesundheitsbeirat-muenchen.de/?page_id=776
http://www.gesundheitsbeirat-muenchen.de/?page_id=776
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baulicher Radweg plus Sicherheitstrennstreifen von 0,50 Meter, ebenso im 
Anschlussbereich Lindwurmstraße zum Sendlinger-Tor-Platz hin. Von der 
Sonnenstraße her kommend wird der Radweg auf 4,00 Meter plus Sicher-
heitstrennstreifen verbreitert. 
Auch für Zufußgehende und mobilitätseingeschränkte Personen gibt es 
einige Verbesserungen: Fußgänger*innen können künftig zusätzlich auch 
an allen Seiten der Kreuzung Oberanger/Herzog-Wilhelm-Straße/An der 
Hauptfeuerwache queren. Die Bushaltestellen an der Lindwurmstraße 
(stadtein- und  -auswärts) sowie jene am Oberanger werden barrierefrei 
ausgebaut. Die Fahrstühle, die bisher die Ebene der U1/U2/U7/U8 mit dem 
Sperrengeschoss verbanden, fahren künftig bis zur Oberfläche im Bereich 
der ehemaligen freien Rechtsabbiegespur vom Oberanger in die Sonnen-
straße. Der Fußverkehr erhält mehr Zeit, um die Straßen zu überqueren. 
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Die neue Verkehrsplanung fürs 
Sendlinger Tor ist ein großer Wurf. Endlich werden Fußgänger*innen und 
Radfahrer*innen bei der Verteilung des Straßenraums angemessen berück-
sichtigt. Die Baustelle am Sendlinger-Tor-Platz geht auf die Zielgerade und 
auf das Ergebnis können sich alle Münchner*innen freuen: Der neue Platz 
wird ein attraktives Entrée zur Fußgängerzone.“  
Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Der Verkehrsknoten am Sendlinger Tor 
gewinnt dankt der Umplanung deutlich an Attraktivität für Radler*innen 
und Fußgänger*innen. Sie sind dort künftig viel sicherer unterwegs. Damit 
machen wir wieder einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung Ver-
kehrswende.“

Fünf Radschnellverbindungen von München ins Umland beschlossen
(6.4.2022) Fünf Radschnellverbindungen aus dem Münchner Zentrum ins 
Umland sollen in den kommenden Jahren weiter verfolgt werden. Mach-
barkeitsstudien, deren Ergebnisse das Mobilitätsreferat dem Stadtrat vor-
gelegt hat, haben Wirtschaftlichkeit und Nutzen der Radschnellverbindun-
gen belegt. 
Der Mobilitätsausschuss hat nun beschlossen, dass zunächst die Trasse 
nach Markt Schwaben auf der ganzen Länge von neun Kilometern vertieft 
geplant werden soll. Die Trasse in den Osten weist mit zukünftig rund 
6.100 Nutzer*innen pro Tag das höchste Potenzial auf und kann mit einer 
Breite von drei Metern (in eine Fahrtrichtung) unter höchsten Standards 
geplant werden. Hinzu kommt, dass der Landkreis München die Realisie-
rung des Radschnellwegs ebenfalls schon beschlossen hat. 
In den vertieften Machbarkeitsstudien wurden fünf Strecken aus der In-
nenstadt in Richtung Dachau, Markt Schwaben, Oberhaching, Starnberg 
und Fürstenfeldbruck sowie die Machbarkeit eines Radrings untersucht. 
Alle Strecken haben eine hohe Verkehrsbedeutung für den Berufs- und 
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Pendlerverkehr mit täglich mehr als 2.000 Radfahrten. Für die fünf Verbin-
dungen ins Umland konnte auch die Wirtschaftlichkeit belegt werden. Des-
halb wurde für die Stadt-Umland-Verbindungen jeweils eine sogenannte 
„Bestvariante“, also die bestmögliche Linienführung, festgelegt. 
Künftig sollen bei allen Neu- und Umplanungen auf diesen Strecken die 
Qualitätsstandards von Radschnellverbindungen berücksichtigt werden 
(z.B. eine direkte und umwegfreie Wegführung mit wenigen Zwischen-
stopps und eine Radwegbreite von drei Metern in eine Fahrtrichtung). 
Diese Standards der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen (FGSV) ermöglichen ein sicheres und attraktives Befahren. 
Auch der Radschnellverbindungsring wird nicht verworfen, da die Mach-
barkeitsstudie ein hohes Potenzial an Radler*innen für einen Radring zwi-
schen Altstadt- und Mittlerem Ring ergeben hat. Bei der Fortschreibung 
der Netzkonzeption Radverkehr wird das Mobilitätsreferat deshalb die Tras-
senführung berücksichtigen, jedoch nicht den Standard übernehmen, der 
von der FGSV üblicherweise für Radschnellverbindungen angesetzt wird. 
Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Wer Radwege sät, wird Radfah-
rer*innen ernten. Dies lässt sich in allen Fahrradhochburgen Europas be-
obachten, ob in Utrecht oder Kopenhagen. Wenn wir mehr Menschen auf 
das klimafreundliche Fahrrad locken wollen, müssen wir gute Infrastruktur 
bereitstellen. Der heutige Beschluss ist ein erster wichtiger Schritt, jetzt 
müssen wir schnell in die Planungen einsteigen.“ 
Mobilitätsreferent Georg Dunkel: „Eine Radschnellverbindung ist eine 
ernsthafte Alternative zum Auto. Vergleichbare Distanzen können sicher 
und sehr schnell mit dem Rad zurückgelegt werden. Alle Radler*innen 
kommen damit gut und komfortabel ans Ziel und tragen darüber hinaus zur 
Verkehrswende und zum Klimaschutz bei.“

Surfen an der Floßlände: Bis zu 15 Stunden täglich ab Mai möglich
(6.4.2022) Die Wassersportzeit an der Floßlände in München-Thalkirchen 
wird ab 2022 während der Floßsaison von Mai bis September bei Tages-
licht (Landschaftsschutzgebiet erlaubt keine künstliche Beleuchtung) von 
bisher 5,5 Stunden auf bis zu 15 Stunden täglich erhöht. Darüber hinaus 
soll für die Zukunft eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit allen 
Nutzer*innen für rechtliche Verbindlichkeit sorgen. Diesem Lösungsvor-
schlag des Referats für Klima- und Umweltschutz und der Stadtwerke 
München GmbH hat der Ausschuss des Stadtrats jetzt zugestimmt. 
Möglich wird dies dadurch, dass nachts vermehrt Wasser im Werkkanal 
belassen wird und so im Isarwerk 1 Strom erzeugt werden kann, während 
tagsüber die eingesparte Wassermenge für den Freizeitsport bereitgestellt 
wird. Damit werden die Surf- und Kanuzeiten nahezu verdreifacht, ohne die 
regenerative Stromerzeugung zu belasten. 
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Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „Das Referat für 
Klima- und Umweltschutz koordiniert seit mehreren Jahren als zusätzliche 
Serviceleistung die Interessen aller Akteure an der Floßlände und bewegte 
sich damit im Zentrum des Spannungsfeldes zwischen einer größtmögli-
chen Sportnutzung und der ökonomisch wie ökologisch wichtigen regene-
rativen Stromerzeugung. Uns ist nun die Quadratur des Kreises gelungen, 
und ich bin froh, dass wir mit dieser Entscheidung eine zukunftsfähige 
Lösung gefunden haben.“
Christoph Rapp, Leiter Stadtwerke München (SWM) Wasserkraftwerke: 
„Die SWM sind in den vergangenen Jahren stets ihrem Auftrag gerecht 
geworden, Ökostrom in München zu erzeugen und dabei den Bürger*in-
nennutzen im Blick zu behalten. Daher freut es mich sehr, dass wir den 
jahrelang anhaltenden Konflikt lösen und die Wünsche der Wassersport-
ler*innen aus den letzten Jahren erfüllen können, ohne Einbußen in der 
Ökostromerzeugung hinnehmen zu müssen. Dass die Wenzbachüber-
leitung auch noch zur Verbesserung der Wasserqualität im Maria-Einsie-
del-Bach führt, ist ein besonderes Schmankerl dieser Lösung.“
Die Stadt München ist seit vielen Jahren mit den Surfwellen in München 
befasst. Surfen ist im Rahmen des wasserrechtlichen Gemeingebrauchs 
auf freigegebenen Gewässerstrecken (in München durch die Bade- und 
Bootverordnung geregelt) zulässig. Ein Anspruch auf Schaffung oder Erhal-
tung von z.B. Surfwellen besteht dabei aber nicht. Die Landeshauptstadt 
München unterstützt die Surfer*innen auf freiwilliger Basis und arbeitet 
mit den beteiligten Interessengemeinschaften auf konstruktiver Basis 
zusammen. So konnte es z.B. im Jahr 2010 gelingen, die berühmte Eis-
bachwelle am Haus der Kunst durch einen Grundstückstausch mit dem 
Freistaat Bayern zu legalisieren und als Surfspot zu retten. Auch an der 
Floßlände, den die Interessengemeinschaft Surfen in München e.V. (IGSM) 
als Ursprungsstätte des Riversurfens bezeichnet, sind die beteiligten 
Referate seit vielen Jahren damit befasst, die Bedingungen für die Was-
sersportler (neben Surfer*innen haben auch die Münchner Kanu-Vereine 
hier ihre Heimat) zu optimieren. Durch enge Zusammenarbeit mit den 
Surfer*innen konnte die zwischenzeitlich „verebbte“ Welle 2015 wieder 
stabilisiert werden. 
In den letzten beiden Jahren hat sich die Stadt München dafür einge-
setzt, dass an der Floßlände Wassersport möglich war, denn durch den 
coronabedingten Ausfall der Floßfahrten bestand keine Notwendigkeit, 
den Floßkanal entsprechend mit dem zusätzlich notwendigen Wasser zu 
beschicken. Durch das große Engagement aller Beteiligten konnte 2020 
und auch 2021 von früh bis spät am Floßkanal gesurft werden. Die ent-
sprechenden Ausfälle bei der Energiegewinnung mussten durch fossile 
Kraftwerke kompensiert werden. 
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Mit der neuen Vereinbarung zur Ausweitung der Surfzeiten müssen zu-
nächst bauliche Veränderungen der Wasserführung und der Wehrsteuerung 
umgesetzt werden, damit die verlängerten Surf- und Kanuzeiten nicht 
zulasten der regenerativen Stromerzeugung gehen. Diese werden voraus-
sichtlich noch vor der Floßsaison 2022 abgeschlossen sein.

Handbuch zum Umgang mit Alltagsgewalt gegen Mädchen erschienen
(6.4.2022) Ein Mädchen geht in der Pause über den Hof, eine Gruppe Jun-
gen beobachtet sie. Einer der Jungen ruft: „Ist das ein Kamelhaarpullover, 
den Du da anhast?“ Das Mädchen fragt: „Wieso?“.„Na, wegen der Hö-
cker“ sagt er und zeigt auf ihre Brust.
War doch nur Spaß? Dieser Satz fällt häufig, wenn in der Schule Grenz- 
überschreitungen von Jungen* gegenüber Mädchen* geschehen. Aber 
worin genau besteht dieser Spaß? Wann hört der Spaß auf und wo beginnt 
übergriffiges Verhalten? Wer hat den Spaß und wer nicht? Und wer ent-
scheidet eigentlich darüber?
Zum Umgang mit Grenzverletzungen und Alltagsgewalt gegen Mädchen 
in der Schule hat die Gleichstellungsstelle für Frauen in Kooperation 
mit dem Pädagogischen Institut des Referats für Bildung und Sport ein 
Handbuch entwickelt. Das Handbuch „War doch nur Spaß“ richtet sich 
insbesondere an Lehrer*innen. Es zeigt, was Lehrkräfte tun können, um 
Grenzüberschreitungen und Verletzungen zu erkennen, zu verstehen, diese 
geschlechterpädagogisch sichtbar zu machen und dagegen einzuschreiten, 
sie zu vermeiden oder ihnen vorzubeugen.

Foto (Michael Nagy/Presseamt München) v.l.n.r.: Stadtschulrat Florian Kraus, Bürgermeiste-
rin Verena Dietl und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Nicole Lassal.
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Bürgermeisterin Verena Dietl: „Ich freue mich über die große Unterstüt-
zung, die pädagogischen Fachkräften an die Hand gegeben wird. Denn 
durch die zunehmende Ganztagsbildung und die lange Zeit, die Kinder 
und Jugendliche in der Schule verbringen, erweitern sich auch der Auftrag 
und die Verantwortung der Lehr- und Betreuungskräfte. Wir brauchen eine 
Pädagogik, die geschlechtergerecht agiert und die immerwährend trans-
portierten Stereotypen, Zuschreibungen und Rollenerwartungen unserer 
Gesellschaft über Bord wirft.“
Alltäglich erfahren Mädchen* und junge Frauen* vor, in und nach dem 
Unterricht, dass sie bedrängt, geärgert, verunglimpft, abgewertet, sexuell 
belästigt werden – nur aufgrund ihres Geschlechts. Die Machtverteilung 
in der Gesellschaft ist immer noch geschlechterhierarchisch geprägt und 
geht einher mit stereotypen Rollenerwartungen an Mädchen* und Jun-
gen*. Durch die daraus entstehenden Dynamiken lernen Mädchen* die 
Formen von Unterordnung, Jungen* dagegen die Formen von Machtaus-
übung wie von selbst. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Nicole Lassal: „Prob-
lem und Bedarf sind schon lange erkannt. Deshalb ist dieses Handbuch, 
das eine Vielzahl an pädagogischen Möglichkeiten zur präventiven Bear-
beitung von Alltagsgewalt im schulischen Kontext bereithält, so wertvoll. 
Und – ganz wichtig – es ist keine Einzelmaßnahme, sondern, gerahmt mit 
vielen anderen Maßnahmen, Teil des 2. Aktionsplans der Landeshauptstadt 
München, Schwerpunkt geschlechtsspezifische Gewalt.“ 
Das Handbuch „War doch nur Spaß“ hält Informationen, Antworten und 
pädagogisches Unterrichtsmaterial bereit zu den Fragen, warum Ge-
schlechterbilder und Rollenvorstellungen unmittelbar Auswirkungen darauf 
haben, wie Menschen miteinander umgehen und wie durchgängig ge-
schlechterstereotype Verhaltensweisen gestützt und geprägt werden. Die 
Breite der Themen reicht dabei von Geschlechterrollen, Sprache, Körper 
und Schönheitsideale, digitale Welten, Mobbing bis hin zu sexualisierter 
Gewalt. Es bietet Methoden und Anregungen für den fokussierten Um-
gang in der Klasse mit dem Thema Gewalt gegen Mädchen* und junge 
Frauen* in der Schule. Der reichhaltige Methodenteil enthält Arbeitsblätter, 
Checklisten und Übungsvorschläge und stellt für viele Facetten dieses The-
mas die geeigneten Werkzeuge zur Bearbeitung mit der Klasse oder einzel-
nen Schüler*innengruppierungen vor. 
Stadtschulrat Florian Kraus lobt die gelungene Kooperationsarbeit und 
plant: „Mit dem Handbuch „War doch nur Spaß“ – ob als kompakte Bro-
schüre, als flexibler Ordner für die Vor-Ort-Arbeit oder in der digitalen Ver-
sion – verfügen unsere Lehrkräfte und auch alle anderen pädagogischen 
Kräfte im schulischen Kontext ab sofort über ein hervorragendes Hand-
werkszeug. Wir verstetigen den pädagogischen Auftrag „Geschlechterge-
rechtigkeit“, indem wir zu diesem Handbuch künftig in einer dauerhaften 
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Fortbildungsstruktur durch das Pädagogische Institut des Referats für Bil-
dung und Sport schulen. Damit wird das erlangte Wissen für die weiterfüh-
renden städtischen Schulen und das gesamte Referat erhalten.“
Es gibt das Handbuch in zwei verschiedenen Print-Ausgaben: einmal als 
Broschüre und einmal als Ordner zur direkten oder projektbezogenen Vor-
Ort-Nutzung für Lehrkräfte und pädagogisches Personal. Beide Versionen 
sind als pdf auf der Internetseite der Gleichstellungsstelle für Frauen ein-
gestellt unter https://stadt.muenchen.de/infos/aktuellesder-gleichstellungs-
stelle.html. 

Informationsveranstaltung zum Grünspitz
(6.4.2022) Das Baureferat lädt am Freitag, 8. April, von 14 bis 19 Uhr alle 
Anwohner*innen zur Informationsveranstaltung zur zukünftigen Gestaltung 
und Nutzung des Giesinger Grünspitzes ein. Die Veranstaltung findet auf 
dem Giesinger Grünspitz in der Tegernseer Landstraße 104 statt.
Das Baureferat wurde mit Stadtratsbeschluss zum Sanierungsgebiet „Te-
gernseer Landstraße/Chiemgaustraße“ am 25. November 2021 beauftragt, 
den Giesinger Grünspitz als öffentliche Grünfläche auszubauen.
Im Vorfeld der Planung wurde im Rahmen des Städtebauförderungs-
programmes „Soziale Stadt“ ein umfangreiches Beteiligungsverfahren 
durchgeführt, bei dem die Nutzer*innen ihre Wünsche und Vorstellungen 
zur Gestaltung der Fläche einbringen konnten. In Abstimmung mit dem 
Bezirksausschuss wurde daraufhin ein Planungskonzept für den Giesinger 
Grünspitz erarbeitet, das nun den Nutzer*innen vorgestellt werden soll. 
Die Fachleute des Baureferats informieren anhand von Visualisierungen 
über das Gestaltungskonzept und die geplante Maßnahme. Vertreter*in-
nen von Green City e.V. informieren über die aktuelle Nutzung und Be-
spielung, die bis zum Beginn der Umgestaltungsmaßnahme fortgesetzt 
werden soll. 
Das Projekt wird mit Mitteln des Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramms „Sozialer Zusammenhalt“ gefördert sowie von der Landeshaupt-
stadt München kofinanziert.

Wettbewerb „Mehr Grün für München“: Preisträger*innen prämiert
(6.4.2022) München soll grüner, schöner und lebenswerter werden. Um 
einen Anreiz zu schaffen für einen überdurchschnittlichen Einsatz bei der 
Begrünung von Höfen, Vorgärten, Außenanlagen und Gewerbeflächen 
schreibt die Landeshauptstadt München seit 1974 alle zwei Jahre den 
Wettbewerb „Mehr Grün für München“ aus.
Der Ausschuss für Klima- und Umweltschutz des Münchner Stadtrates 
hat am 5. April der Preisvergabe des Wettbewerbes „Mehr Grün für Mün-
chen“ für die Jahre 2020 und 2021 zugestimmt. Eine Jury aus Personen 

https://stadt.muenchen.de/infos/aktuellesder-gleichstellungsstelle.html
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des öffentlichen Lebens, der Politik und Wirtschaft prämierte 21 Beiträge in 
den Kategorien:
- vorbildliche Gestaltung der Vorgärten
- vorbildliche Gestaltung der Außenanlagen
- vorbildliche Gestaltung der Gewerbeflächen
- vorbildliche Gestaltung der Höfe
- vorbildliche persönliche Leistungen
- vorbildliches kinderfreundliches Wohnumfeld.
Christine Kugler, Referentin für Klima- und Umweltschutz: „Jede und jeder
kann etwas dafür tun, damit unsere Stadt grüner wird. Denn es geht bei
unserem Wettbewerb nicht nur um professionell gestaltete (Groß-)Flächen,
sondern ganz besonders auch um private, kleine Begrünungsprojekte im
Hinterhof, auf dem Dach oder im Vorgarten. Mit diesen Biotopen wird nicht
nur die Stadtgestalt verschönert und aufgewertet, sondern verbessern sich
sowohl das Stadtklima als auch die Ökologie.“
Insgesamt wurden 48 Beiträge eingereicht, wovon 33 in die engere Wahl
kamen. Für den Wettbewerb wurden Preisgelder in Höhe von 5.125 Euro
ausgeschüttet. Am 28. Juli werden die 21 Preise in einem feierlichen Rah-
men im Rathaus an die Gewinner*innen übergeben. Auf der Webseite
www.muenchen.de/begruenung-foerdern werden die Preisträger*innen
der einzelnen Kategorien vorgestellt.
Der Wettbewerb wurde per Stadtratsbeschluss zum 1. Januar 2022 vom
Baureferat auf das Referat für Klima- und Umweltschutz übertragen und
wird weiterhin im zweijährigen Turnus durchgeführt.
Anmeldungen für die Jahre 2022/2023 sind per Post, Anruf oder E-Mail
möglich unter dem Kennwort „Mehr Grün für München“ an:
Referat für Klima- und Umweltschutz, RKU-I-3, Bayerstraße 28a, 80335
München, Telefon 233-37962, E-Mail: begruenung-foerdern.rku@muen-
chen.de.
Ebenso können hier Anträge für das Förderprogramm „Innenhof-, Dach- 
und Fassadenbegrünung“ gestellt werden. Weitere Informationen sind un-
ter www.muenchen.de/begruenung-foerdern abrufbar.

Bewerbungsstart: Münchens ausgezeichnete Unternehmen 2022
(6.4.2022) Die Landeshauptstadt München lobt auch dieses Jahr den En-
gagementpreis „Münchens ausgezeichnete Unternehmen“ aus. Sie wür-
digt damit das vorbildliche gesellschaftliche Engagement von Unterneh-
men für die Stadtgesellschaft.
Bewerben können sich Unternehmen jeder Größe und Branche, die im 
Jahr 2021 zum Wohle der Münchner*innen einen bedeutsamen Beitrag für 
Bildung, Umwelt, Gesundheit, Integration oder zur Bekämpfung sozialer 
Benachteiligung geleistet haben. Eine unabhängige Fachjury beurteilt das 

http://www.muenchen.de/begruenung-foerdern
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Engagement insbesondere im Hinblick auf Umfang und Wirkung, Vorbild-
funktion und Kreativität sowie Nachhaltigkeit.
Die Auszeichnung wird in vier Kategorien, die sich an der Beschäftigten-
zahl der Unternehmen orientieren, von der Stadtspitze an die Preisträ-
ger*innen verliehen. Die Preisträger*innen sind durch die Auszeichnung 
zugleich für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Unternehmen 
können sich einfach und schnell unter www.muenchen.de/ausgezeichnet 
über den Engagementpreis informieren und bewerben. Eine Bewerbung ist 
bis zum 20. Mai möglich.
Das Team der gesamtstädtischen Fachstelle Unternehmensengagement 
steht bei Fragen zum Engagementpreis telefonisch unter 233-48225 oder 
per E-Mail an ausgezeichnet@muenchen.de zur Verfügung.

Ausstellung „LIVE“ von Minjae Lee und Torres in den Kunstarkaden
(6.4.2022) In der Ausstellung „LIVE“ in den Kunstarkaden, dem städti-
schen Kunstraum in der Sparkassenstraße 3, sind bis Samstag, 28. Mai, 
multimediale Arbeiten und Rauminstallationen von Torres und von Minjae 
Lee zu sehen. Die Räume der Kunstarkaden werden mit Video-Installatio-
nen oder Wänden aus Luftballons bespielt. Die beiden Künstler beschäf-
tigen sich mit dem Verhältnis von Gesellschaft und Individuum sowie 
sozialer Interaktion. In das Konzept eingebunden ist ein Live-Programm: 
Jeweils an den Freitagen 8., 22. und 29. April, sowie am 6. und 20. Mai 
gibt es Performances oder Happenings von verschiedenen, interdisziplinä-
ren Künstler*innen. Die währenddessen entstehenden Videoaufnahmen 
werden im Anschluss zu neuen Installationen zusammengeschnitten und 
das Publikum wird mal mehr, mal weniger bewusst mit einbezogen und 
Teil des neuen Kunstwerks. Der Eintritt zur Ausstellung und den Veranstal-
tungen ist frei. Der Kunstraum ist barrierefrei zugänglich.
Ausführliche Informationen unter www.muenchen.de/kunstarkaden oder 
Telefon 233-28788.

Neuer Handlungsleitfaden für Abfallvermeidung an Münchner Schulen 
(6.4.2022) Das Referat für Bildung und Sport (RBS) hat einen Handlungs-
leitfaden zum Thema „Abfallvermeidung und Abfalltrennung an Münchner 
Schulen“ veröffentlicht. Der Handlungsleitfaden soll durch die Verbesse-
rung der Abfallsituation an den Münchner Schulen die Landeshauptstadt 
München auf dem Weg zur Klimaneutralität sowie zur „Zero Waste City“ 
unterstützen.
Im Herbst 2018 hatte der Stadtrat das RBS beauftragt, ein Gesamtkonzept 
zu Abfallvermeidung und  -trennung an Münchner Schulen zu entwickeln. 
Ab 2019 wurden in einem zweijährigen Projekt strukturelle und pädagogi-
sche Aspekte rund um das Thema Abfall an Schulen erarbeitet sowie durch 

http://www.muenchen.de/ausgezeichnet 
http://www.muenchen.de/kunstarkaden


Rathaus Umschau
6.4.2022, Seite 13

die Zusammenarbeit mit acht Münchner Pilotschulen bestehende Prob-
leme analysiert und Lösungsansätze erprobt. Daraus ist nun ein umfang-
reicher Handlungsleitfaden entstanden, der sich an alle Münchner Schulen 
richtet, aber auch darüber hinaus wichtige Denkanstöße und praktische 
Umsetzungstipps bietet. 
Besonders praxisnah sind beispielsweise die ausgewählten Good Practice- 
Projektbeispiele von Münchner Schulen, die von der gemeinnützigen 
Pfandflaschensammlung über die Umwelt-Ninjas und schuleigene Lunch-
boxen bis hin zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen durch die Eigenini-
tiative von Mensa-Mitarbeiter*innen reichen.
So können sich neben Lehrkräften und der Schulfamilie auch Eltern und in-
teressierte Münchner*innen mit dem Leitfaden informieren und Anregun-
gen holen, wie sie zu einem müllfreieren München beitragen können.
Für alle Interessierten steht die digitale Version des Handlungsleitfadens 
kostenlos zum Download bereit unter www.pi-muenchen.de/abfall. Dort 
finden sich auch weitere Hinweise zur Abfallvermeidung und Abfalltren-
nung sowie vielfältige pädagogische Unterlagen.

Münchner Wärmeversorgung der Zukunft vorgestellt 
(6.4.2022) Die Landeshauptstadt München beteiligt sich als eine von sie-
ben europäischen Städten am EU-finanzierten Projekt „Decarb City Pipes 
2050“. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat jetzt mit den 
Projektpartnern zwei Karten zur zukünftigen Wärmeversorgung Münchens 
vorgestellt. 
Die Karten zeigen zum einen ein Wärmeversorgungsszenario, mit dem sich 
zukünftig in den Münchner Wohngebäuden am meisten Treibhausgase ein-
sparen lassen. Zum anderen wird die Bedeutung des „integrierten Quar-
tiersansatzes“ und des Ausbaus erneuerbarer Energien veranschaulicht. 
Beim integrierten Quartiersansatz bietet das Quartier die Chance, Hand-
lungsfelder der Stadtentwicklung wie soziale Nachbarschaften, Strom- und 
Wärmeversorgung, Grün- und Freiflächen, Mobilität, Wohnraumversorgung 
und weitere Aspekte im Zusammenhang zu entwickeln und gemeinsam 
mit den Akteur*innen vor Ort zu bearbeiten. Das ist nötig, damit die Ge-
bäude zur Erreichung des Münchner Klimaschutzziels beitragen, also Kli-
maneutralität bis zum Jahr 2035. 
Gemeinsam mit den Städten Wien, Rotterdam, Dublin, Bilbao, Bratislava 
und Winterthur sucht das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nach 
Lösungen für die grundlegende Transformation der Wärmeversorgung hin 
zu einer klimaneutralen Ausrichtung. Ziele sind der Aufbau von Planungs-
kapazitäten und der Austausch von Knowhow, um die Beheizung und 
Kühlung von Gebäuden langfristig auf kohlenstoffarme Energiequellen 
umzustellen und so den Ausstoß von Treibhausgasen in die Atmosphäre 

http://www.pi-muenchen.de/abfall
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zu verringern. Ein Schwerpunkt liegt auf dem schrittweisen Ausstieg aus 
der Nutzung von Erdgas in Heizsystemen. Als wesentliche Meilensteine 
des Projekts sind die Entwicklung eines Wärmeplans/Energieplans in jeder 
Stadt und eines Fahrplans („Road Map“) zur Umsetzung der Wärmewende 
vorgesehen. Die vorgestellten Karten stammen aus dem aktuellen Münch-
ner Energienutzungsplan; Umsetzungsmöglichkeiten werden in enger Zu-
sammenarbeit mit allen relevanten Akteuren ausgelotet.
Grundsätzlich geht das vorgelegte Wärmeversorgungsszenario davon aus, 
dass einerseits im Fernwärmeversorgungsgebiet der Stadtwerke München 
immer mehr Gebäude an die Fernwärme angeschlossen werden. Ande-
rerseits müssen außerhalb des Fernwärmeversorgungsgebiets vor allem 
Grundwasserwärmepumpen für die Beheizung von Gebäuden zum Einsatz 
kommen, um so die noch dominierenden fossilen Energieträger Gas und 
Öl zu ersetzen. Gleichzeitig muss in die energetische Sanierung aller Ge-
bäude investiert werden und das große Potenzial der Solarenergie stadt-
weit stärker genutzt werden.
Die weitere Karte „München setzt auf klimaneutrale Quartiere und erneu-
erbare Energien“ wurde aus dem Energienutzungsplan in den Entwurf des 
Stadtentwicklungsplans STEP2040 übertragen. Die Kernaussagen dieser 
Karte sind: klimaneutrale Quartiere entwickeln und die Energieversorgung 
aus erneuerbaren Quellen ausbauen. Bis Mitte 2022 wird der Entwurf des 
STEP2040 gemeinsam mit der Stadtgesellschaft sowie Akteur*innen der 
Stadtentwicklung und Region öffentlich diskutiert und anschließend ange-
passt.
Der Münchner Energienutzungsplan wurde zwischen 2018 und 2020 im 
Auftrag des Referats für Stadtplanung und Bauordnung von dem Münch-
ner Beratungsunternehmen ENIANO GmbH in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen der Tech-
nischen Universität München erstellt und ein Maßnahmenkatalog vorge-
schlagen. Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesent-
wicklung und Energie förderte das Projekt.
Weitere Informationen aus dem Energienutzungsplan sind abrufbar unter 
https://geoportal.muenchen.de/portal/energie.
Mehr Infos zum EU-Projekt: https://decarbcitypipes2050.eu, zum Entwurf 
des STEP2040 unter muenchen.de/step. Die Karte mit dem Wärmeversor-
gungsszenario steht unter muenchen.de/plan-presse zur Einsicht bereit.

https://geoportal.muenchen.de/portal/energie
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Mittwoch, 6. April 2022

Impfaktionen an Münchens Schulen vor Weihnachten 2021 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Anja Berger, Dr. Hannah Gerstenkorn, Judith 
Greif, Anna Hanusch, Sofie Langmeier, Marion Lüttig, Thomas Nieder-
bühl und Angelika Pilz-Strasser (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) vom 
7.12.2021  

Gibt es bei der Einschulungsuntersuchung der Münchner Kinder der-
zeit blinde Flecken? 
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann, Ulrike 
Grimm, Veronika Mirlach und Professor Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) vom 
18.2.2022
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Impfaktionen an Münchens Schulen vor Weihnachten 2021 
Antrag Stadtrats-Mitglieder Anja Berger, Dr. Hannah Gerstenkorn, Judith 
Greif, Anna Hanusch, Sofie Langmeier, Marion Lüttig, Thomas Nieder-
bühl und Angelika Pilz-Strasser (Fraktion Die Grünen – Rosa Liste) vom 
7.12.2021  

Antwort Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek:

In Ihrem o.g. Antrag bitten Sie Herrn Oberbürgermeister Reiter, schnellst-
möglich auf den Freistaat Bayern zuzugehen und sich für eine konzentrierte 
Impfaktion an den Schulen im Vorfeld der Weihnachtsferien 2021/2022 zu 
wenden.

Ihr Einverständnis vorausgesetzt, beantworte ich Ihren Antrag per Brief 
und kann Ihnen hierzu Folgendes mitteilen:

Nachdem die europäische Arzneimittelagentur EMA Ende November 2021 
die Corona-Impfung auch für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zugelassen 
hatte, hat die Landeshauptstadt München (LHM) schnellstmöglich ein Kin-
der-Impfzentrum im Gasteig eingerichtet. Am 16.12.2021 konnte dieses 
eröffnet und der seit dem Vortag zur Verfügung stehende speziell dosierte 
Kinderimpfstoff von Biontech verimpft werden. Das Angebot im Gasteig 
wurde sehr gut von den Münchner Familien angenommen und somit eine 
weitere Stufe der Impfstrategie erreicht.

Durch die kurzfristige Einrichtung und Inbetriebnahme des zentralen Kin-
der-Impfzentrums im Gasteig konnten vielen Münchner Familien noch vor 
Weihnachten Kinderimpfungen angeboten werden. Die in Ihrem Antrag 
geforderten Impfaktionen an Münchner (Grund-)Schulen hat die LHM in ei-
nem zweiten Schritt für nach den Weihnachtsferien geplant, da für diesen 
Zeitpunkt ausreichend Kinderimpfstoffdosen angekündigt waren. 

Bereits am 11.1.2022 konnte die erste Impfaktion an einer Münchner 
Grundschule durchgeführt werden. In den darauffolgenden Tagen und 
Wochen wurden zahlreiche mobile Teams für Impfaktionen an Münchner 
(Grund-)Schulen eingesetzt.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das Gesundheitsreferat (GSR) 
schon in 2021 an Schulen mit älteren Jahrgängen (ab 12 Jahren) mobile 
Impfaktionen durchgeführt hat. Jede Münchner Schule mit den entspre-
chenden Altersklassen konnte sich in der zweiten Jahreshälfte von 2021 
für eine Impfaktion vor Ort anmelden. Sobald eine Anfrage von Seiten der 
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Schule eingegangen ist, wurde diese schnellstmöglich vom GSR umge-
setzt. Mit dem seit Dezember 2021 zur Verfügung gestellten Kinderimpf-
stoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren konnte das mobile Impfangebot 
auch für Münchner Schulen mit diesen Altersklassen ergänzt werden. 

In den ersten Wochen des Jahres 2022 konnten mittels der mobilen Imp-
faktionen an Münchner (Grund-)Schulen bereits über 1.000 Impfungen 
durchgeführt werden. Auch weiterhin besteht das Angebot von Seiten 
des GSR, dass sich alle Münchner Schulen für eine Impfaktion vor Ort 
anmelden können. Sobald eine Anmeldung hierzu im GSR eingeht, wird 
die Impfaktion unmittelbar in enger Abstimmung mit der jeweiligen Schule 
umgesetzt.

Um Kenntnisnahme der vorstehenden Ausführungen wird gebeten. Ich 
gehe davon aus, dass die Angelegenheit damit abgeschlossen ist.
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Gibt es bei der Einschulungsuntersuchung der Münchner Kinder der-
zeit blinde Flecken? 
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Beatrix Burkhardt, Alexandra Gaßmann, Ulrike 
Grimm, Veronika Mirlach und Professor Dr. Hans Theiss (CSU-Fraktion) vom 
18.2.2022

Antwort Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek:
 
Ihrer Anfrage liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:

„Im Gesundheitsausschuss vom 17.2.2022 wurde unter dem TOP3 Schu-
leingangsuntersuchung in der Vorlage ausgeführt: ‚Aktuell werden über 
14.000 Kinder pro Einschulungsjahrgang zur Schuleingangsuntersuchung 
eingeladen (Untersuchungsjahr 2020/21 15.256 Kinder des Einschulungs-
jahrganges 2022) (...) Um in der aktuellen Pandemiesituation (…) die zen-
trale Rolle des Kinder- und Jugenddienstes im Sinne der Chancengerech-
tigkeit für alle Kinder wahrnehmen zu können‘ (…) liegt ‚der Schwerpunkt 
für diese Kinder im letzten Kindergartenjahr‘ (...) ‚vorübergehend auf Kin-
dern und Familien mit besonderem Bedarf. Seit dem Untersuchungsjahr 
2020/21 ist es somit unter bestimmten Voraussetzungen ausnahmsweise 
möglich, dass die notwendige Bescheinigung des Gesundheitsamtes über 
die Schuleingangsuntersuchung auch ohne Untersuchung im Gesundheits-
referat durchgeführt werden kann. Wesentliche Voraussetzung hierfür ist, 
dass die altersentsprechende Vorsorgeuntersuchung U9 bereits nachweis-
lich durchgeführt wurde. (...) Eine Untersuchung erfolgt insbesondere bei 
Kindern, die einen besonderen Bedarf im Sinne der Inklusion haben, oder 
wenn die Personensorgeberechtigten selbst von einem besonderen Bedarf 
ausgehen.‘ Dies wirft Fragen auf, die in der Sitzung nicht beantwortet wer-
den konnten bzw. sich in der Nachbetrachtung stellen:“.

Herr Oberbürgermeister Reiter hat mir Ihre Anfrage zur Beantwortung 
zugeleitet. Die darin aufgeworfenen Fragen beantworte ich im Folgenden 
umfassend. 

Einleitend möchte ich Ihnen ergänzend zu dem in der Sitzungsvorlage Nr. 
20-26/V 04060 vom 17.2.2022 beschriebenen Stand der Schuleingangsun-
tersuchung das Vorgehen im Gesundheitsreferat (GSR) bei der Gesund-
heitsuntersuchung im Untersuchungsjahr 2020/21 erläutern.

Wie im Gesundheitsausschuss vom 17.2.2022 berichtet, konnte das GSR 
im Untersuchungsjahr 2020/21 bereits etwa 2/3 der Kinder des Einschu-
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lungsjahrgangs 2022 zur Teilnahme an der reformierten Gesundheitsunter-
suchung zur Einschulung (rSEU) einladen. 
Für die Kinder, die im Untersuchungsjahr 2020/2021 noch nicht zur rSEU 
eingeladen werden konnten, wird die modifizierte Schuleingangsuntersu-
chung (mSEU) durchgeführt. Die Familien haben ein Schreiben erhalten, in 
dem sie gebeten wurden, die erforderlichen Dokumente (Impfpass, Nach-
weis über die altersentsprechende Vorsorgeuntersuchung U8 oder U9) 
beim GSR vorzulegen. Nach der Vorlage werden die eingereichten Doku-
mente medizinisch-fachlich beurteilt und der Bedarf einer anschließenden 
Untersuchung im GSR geprüft. Wird der Bedarf für eine Untersuchung ei-
nes Kindes im Rahmen der mSEU festgestellt, findet diese Untersuchung 
im GSR statt. Ergibt sich kein Bedarf für eine persönliche Vorstellung im 
GSR, kann die notwendige Bescheinigung zur Vorlage bei der Grundschule 
per Post verschickt werden.

Nur mit Hilfe des modifizierten Verfahrens ist es möglich, den kompletten 
Einschuljahrgang 2022 unter Pandemiebedingungen mit erforderlichen 
Hygienevorkehrungen sowie bei angespannter Personalsituation zu errei-
chen. Alle Kinder des Einschuljahrgangs 2022 sind zwischenzeitlich zur 
Teilnahme an der Gesundheitsuntersuchung eingeladen worden.
Da es auch aktuell noch zu Rückmeldungen der Familien an das GSR 
kommt, finden tagesaktuell und voraussichtlich bis zum Ende des Untersu-
chungsjahres am 31.8.2022 weiterhin Untersuchungen dieser Kinder statt. 

Ergänzend möchte ich auf die Beantwortung der Stadtratsanfrage der 
Stadtratsfraktion der Partei DIE LINKE. / Die PARTEI vom 22.9.2021 (An-
frage Nr. 20-26/F 00218) hinweisen, in der die grundlegenden Entwicklun-
gen der Schuleingangsuntersuchung in München dargelegt wurden.

Zu den bei der Gesundheitsuntersuchung erhobenen Daten möchte ich Ih-
nen Folgendes mitteilen: Die vom GSR in der Schuleingangsuntersuchung 
erfassten Daten werden am Ende eines jeden Untersuchungsjahres an das 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermittelt. 
Im Rahmen der Aufgaben der landesweiten Gesundheitsberichterstattung 
(nach Art. 10 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz, GDVG) 
werden die Daten geprüft, analysiert und in Berichtsform veröffentlicht. 
Erst nach Veröffentlichung des Berichts wird der bereinigte Datensatz an 
das GSR zurückübermittelt. In der Regel erhält das GSR die bereinigten 
Daten des LGL zwei bis drei Jahre nach Abschluss des Untersuchungsjah-
res zurück und kann diese im Anschluss für andere Zwecke verwenden. 
Die bereinigten Daten aus dem Untersuchungsjahr 2020/2021 liegen noch 
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nicht vor. Zur Beantwortung einiger Ihrer Fragen können wir uns daher nur 
auf vorläufige Daten aus dem internen Qualitätsmanagement beziehen. 

Frage 1:
Bei wie vielen Kindern wurde im Einschulungsjahrgang 2022 eine Schulein-
gangsuntersuchung durchgeführt?

Antwort:
Im Zeitraum vom 1.9.2020 bis zum 22.2.2022 konnte bei 12.995 Kindern 
des Einschuljahrgangs 2022 eine Gesundheitsuntersuchung durchgeführt 
werden. Davon wurden 9.757 Kinder im Rahmen der rSEU im GSR unter-
sucht. Bei 3.238 Kindern wurde das modifizierte Verfahren durchgeführt. 
150 davon kamen zur persönlichen Vorstellung mit Untersuchung ins GSR.

Frage 2:
Bei wie vielen Kindern wurde im Einschulungsjahrgang 2022 eine Schulein-
gangsuntersuchung nicht durchgeführt?

Antwort:
Die Daten der Kinder, die an der Schuleingangsuntersuchung teilnehmen, 
werden dem GSR von der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in 
Bayern (AKDB) als Datenexport zur Verfügung gestellt. Am Anfang eines 
Untersuchungsjahres erfolgt der erste Datenabzug, der die Grundlage 
der Untersuchungszahl des Jahrgangs bildet. Jeden Folgemonat erfolgt 
ein weiterer Datenexport, der aktualisierte Zahlen enthält (Veränderungen 
ergeben sich zum Beispiel durch Zu- und Wegzüge, Todesfälle). Die Ge-
samtzahl der zu untersuchenden Kinder entspricht am Ende des Untersu-
chungsjahres also nicht der Anzahl der am Anfang des Untersuchungsjah-
res gemeldeten Kinder.
Von der AKDB wurden für die rSEU (Geburtskohorte 1.10.2015 - 30.9.2016) 
zu Beginn des Untersuchungsjahres 2020/2021 (1.9.2020) Daten von 
14.801 Kindern an das GSR übermittelt. Am Ende des Untersuchungs-
jahres 2020/2021 ergab sich für die rSEU eine Gesamtzahl von 14.382 zu 
untersuchenden Kindern. Werden von der zum Ende des Untersuchungs-
jahres gemeldeten Gesamtzahl von 14.382 Kindern die 12.995 bereits 
untersuchten Kinder abgezogen, ergibt sich eine Anzahl von 1.387 Kindern, 
die bisher noch nicht an der Untersuchung teilgenommen haben.

In jedem Untersuchungsjahr gibt es Kinder, die trotz dreifachen Anschrei-
ben (Einladung, Erinnerung und Mahnung) nicht von den Sorgeberechtig-
ten zur Untersuchung im GSR angemeldet werden. Die Daten dieser Kin-
der werden entsprechend der gesetzlichen Grundlage (Art. 14 GDVG) an 
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das Jugendamt gemeldet. Bis zum 2.11.2021 ist eine erste entsprechende 
Meldung für 671 Kinder des Einschuljahrgangs 2022 erfolgt. 
Für die aktuell noch nicht untersuchten Kinder besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, dass sie nach erfolgter Rückmeldung in dem modifizierten Verfah-
ren oder mit einer Untersuchung im GSR an der Gesundheitsuntersuchung 
teilnehmen. Bei ausbleibender Rückmeldung erfolgt wie oben beschrieben 
die Meldung der Daten an das Jugendamt.

Frage 3:
Bei wie vielen Kindern, die eine U9 Vorsorgeuntersuchung vorweisen 
konnten, wurden die anderen Vorsorgeuntersuchungen nicht komplett 
durchgeführt?

Antwort:
Die Kinder des Einschuljahrgangs 2022 wurden zur Teilnahme an der rSEU 
eingeladen. Eine entscheidende Neuerung bei der rSEU ist der Untersu-
chungszeitpunkt: Die Kinder werden bereits im vorletzten Kindergartenjahr 
im GSR untersucht. Dementsprechend sind die Kinder zu diesem Zeit-
punkt im Schnitt ein Jahr jünger als bei der bisherigen Schuleingangsunter-
suchung. Die gesetzlichen Grundlagen wurden entsprechend angepasst 
(Art. 14 GDVG). Im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung müssen die 
Familien einen Nachweis über die letzte altersentsprechende Vorsorgeun-
tersuchung (U8 oder U9) vorlegen. In der Regel ist dies bei der rSEU die 
Vorsorgeuntersuchung U8.

Die Daten zur Beantwortung Ihrer Frage können aktuell nur aus einem in-
ternen Datenexport entnommen werden, der die erhobenen Befunde von 
9.195 Untersuchungen im Untersuchungszeitraum vom 1.9.2020 bis zum 
18.11.2021 umfasst.
Insgesamt wurde das Vorsorgeheft bei 9.093 Kindern von den Sorgebe-
rechtigten bei der Gesundheitsuntersuchung vorgelegt. Bei 3.827 Kindern 
war die U9 Vorsorgeuntersuchung bereits durchgeführt worden, von 
diesen hatten 2.817 Kinder (73%) auch an allen anderen Vorsorgeuntersu-
chungen (U1 - U8) teilgenommen. 
Die U8 Vorsorgeuntersuchung war bei 8.298 Kindern durchgeführt worden, 
6.999 Kinder (84%) hatten an allen weiteren Vorsorgeuntersuchungen (U1 
bis U7a) teilgenommen. 

Frage 4:
Welche Auffälligkeiten gab es bei den Vorsorgeuntersuchungen: Was wa-
ren die am häufigsten diagnostizierten Erkrankungen bzw. Missstände? 
Häuften sich Corona-bedingte psychische oder psychosomatische Erkran-
kungen?
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Antwort:
Die von Ihnen angesprochenen Parameter wie Auffälligkeiten oder Diag-
nosen aus den Vorsorgeuntersuchungen der kinderärztlichen Praxen mit 
Angaben zu Häufigkeiten und Art werden im Rahmen der Gesundheitsun-
tersuchung nicht systematisch erfasst.

Für die interne Dokumentation der Gesundheitsuntersuchung erfolgt die 
Erfassung der bereits bestehenden Förder- oder Therapiemaßnahmen, der 
Untersuchungsergebnisse und der weiteren Bedarfe und Empfehlungen 
für die untersuchten Kinder. Die Empfehlungen umfassen Förder- und 
Therapiebedarfe, die in einigen Fällen eine weitere fachärztliche Diagnostik 
(zum Beispiel im Bereich Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 
und Kinder- und Jugendpsychiatrie) durch das ambulant versorgende Sys-
tem erfordern.

Folgende Angaben, die zumindest Teilaspekte Ihrer Frage beantworten, 
sind einer Zwischenauswertung der internen Statistik am 21.2.2022 ent-
nommen. Bei knapp der Hälfte (45%) aller im GSR bis zu diesem Zeitpunkt 
untersuchten Kinder des Einschuljahrgangs 2022 wurden im Rahmen der 
Gesundheitsuntersuchung Empfehlungen für die Abklärung eines wei-
teren Förder- oder Therapiebedarfes ausgesprochen. Für 26% der Kinder 
wurde die Empfehlung zur Teilnahme am Vorkurs Deutsch gegeben. Eine 
Förderung vorschulischer Fähigkeiten (zum Beispiel Zahlen- und Mengen-
verständnis, visuelle Wahrnehmung und Feinmotorik) im situativen Umfeld 
wurde für 29% der Kinder empfohlen. 
 
Diese Ergebnisse sind insbesondere wegen des unterschiedlichen Alters 
der Kinder leider nicht mit Vorläuferauswertungen vergleichbar, zumal Teil-
bereiche des Screenings und der Dokumentation zwischenzeitlich überar-
beitet und verändert wurden.

Frage 5:
Gab es bzgl. der Quote der Schuleingangsuntersuchungen zwischen den 
einzelnen Stadtbezirken Unterschiede?

Antwort:
Aus den Datensätzen der Schuleingangsuntersuchung, die dem LGL zu-
geleitet werden, können Angaben zu den Stadtbezirken nicht erfolgen, da 
dort keine Zuordnung zu den Stadtbezirken übermittelt wird. Im Rahmen 
des oben bereits erwähnten internen Datenexports konnte eine entspre-
chende Schnittstelle für die Stadtbezirke ergänzt werden. Die Grundlage 
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der Auswertung bilden Datensätze von 9.195 Kindern, die im Untersu-
chungszeitraum 1.9.2020 - 18.11.2021 an der rSEU teilgenommen haben. 
In der Quote der Teilnahme an der Gesundheitsuntersuchung gibt es Un-
terschiede zwischen den einzelnen Bezirken. Die höchste Teilnahmequote 
haben die Bezirke 4 (Schwabing-West) und 21 (Pasing-Obermenzing) mit 
93%, gefolgt von den Bezirken 15 (Trudering-Riem) mit 91% sowie Bezirk 
20 (Hadern) und Bezirk 22 (Aubing-Lochhausen-Langwied) mit jeweils 
90%.
Die niedrigste Teilnahmequote haben die Bezirke 3 (Maxvorstadt) und 1 
(Altstadt-Lehel) mit jeweils 81%, gefolgt vom Bezirk 8 (Schwanthalerhöhe) 
mit 83% und vom Bezirk 18 (Untergiesing-Harlaching) mit 84%.
Die übrigen Bezirke liegen mit den Teilnahmequoten im Bereich zwischen 
85% und 89%.

Frage 6:
Benötigt das Gesundheitsreferat neue Stellen, finanzielle Mittel oder 
Räumlichkeiten, um die Schuleingangsuntersuchung grundsätzlich bei allen 
Kindern durchführen zu können?

Antwort:
Die Umsetzung der rSEU ist mit einem erhöhten Personal- und Raumbe-
darf verbunden. Bei der Einführung musste aufgrund der Pandemie und 
der damit verbundenen Einschränkungen auf die ursprünglich vom LGL 
vorgesehene fünfjährige Umstellungsphase verzichtet werden. Seit dem 
Untersuchungsjahr 2020/21 werden alle Kinder eines Jahrgangs zur rSEU 
eingeladen. Der im Stadtratsbeschluss „Schulgesundheit III – Einführung 
der reformierten Schuleingangsuntersuchung für alle Kinder“ (SV Nr. 14-
20/V 15837) im Oktober 2019 angekündigte weitere Personalbedarf ent-
stand damit nicht wie erwartet schrittweise, sondern wurde auf einmal 
und bereits im Jahr 2021 wirksam.
Die Stellen, die mit diesem. Stadtratsbeschluss für die erste Phase der 
Umstellung genehmigt und im Jahr 2020 eingerichtet wurden, konnten 
aufgrund des Stellenmoratoriums nicht mehr vollumfänglich besetzt wer-
den. Dem erhöhten Personalbedarf kann jedoch zum Teil durch die in den 
Jahren 2021 und 2022 neu eingerichteten ÖGD-Stellen für Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger*innen und Fachärzt*innen für Kinder- und Ju-
gendmedizin begegnet werden.

Im aktuellen Untersuchungsjahr 2021/22 stellen pandemiebedingte Hin-
dernisse für den Untersuchungsbetrieb und unvorhergesehene Personal-
ausfälle Herausforderungen dar, auf die das GSR mit Personalumschich-
tung reagiert hat.
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Weiterer Personalbedarf wird aufgrund des stetigen Wachstums der Stadt-
bevölkerung entstehen. Prognostisch kann von ca. 3% mehr Kindern pro 
Jahrgang in der Schuleingangsuntersuchung ausgegangen werden. Diese 
Vorhersage gründet auf den vorliegenden Daten zur soziodemographi-
schen Entwicklung der Landeshauptstadt München. Sie wurde bereits in 
der Stadtratsvorlage „Schulgesundheit“ aus dem Jahr 2016 (SV Nr. 14-20/V 
06764) als Grundlage für den weiteren Personal- und Raumbedarf für die 
Schulgesundheitspflege aufgeführt und hat sich bisher erfüllt. Das GSR 
wird die Anmeldung weiteren Stellenbedarfs im Eckdatenbeschluss für 
das Jahr 2023 prüfen.
Mit der Teilung des Referates für Gesundheit und Umwelt wurden Räum-
lichkeiten im Standort Bayerstraße 28 a dem neu gegründeten Referat 
für Klima- und Umweltschutz zugesprochen. Eine weitere räumliche Aus-
weitung des Untersuchungsbereichs für die Durchführung der rSEU ist 
damit an diesem Standort nicht mehr möglich. Die räumliche Ausweitung 
und Sicherstellung der Nutzungsbestimmung sind jedoch Bedingungen 
für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgabe bei einer wachsenden Anzahl 
von Kindern. Weiteres Personalwachstum ist ohne Raumzugewinn nicht 
mehr möglich. Es ist geplant, das Sachgebiet Schulgesundheit an einem 
neuen Standort Hackenstraße 12 zu etablieren. Das Bürogebäude muss 
für die Nutzung durch das Sachgebiet Schulgesundheit, einen medizi-
nischen Bereich mit Publikumsverkehr, instandgesetzt werden und soll 
ein „Haus der Kinder- und Jugendgesundheit“ werden. Die Finanzierung 
der notwendigen baulichen Maßnahmen für die Durchführung von me-
dizinischen Untersuchungen sowie die Herstellung der Barrierefreiheit, 
Familienfreundlichkeit, kindgerechter Umgebung und Gewährleistung 
der Beschäftigtensicherheit werden mit der Sitzungsvorlage „Umzug des 
Sachgebiets Schulgesundheit aus dem Dienstgebäude Bayerstraße 28 a in 
das Gebäude Hackenstraße 12“ (SV Nr. 20-26/V 05802) am 7.4.2022 dem 
Gesundheitsausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt.

Frage 7:
Bei wie vielen Kindern im Einschulungsjahrgang 2019 wurde eine Schulein-
gangsuntersuchung durchgeführt bzw. nicht durchgeführt (als Vergleichsko-
horte)?

Antwort:
Für den Einschuljahrgang 2019 wurden dem GSR zu Beginn des Untersu-
chungsjahres 2018/19 Daten von 14.382 Kindern gemeldet. Davon wurden 
12.119 Kinder im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung untersucht. 
733 Kinder dieses Einschuljahrgangs hatten bereits im Untersuchungs-
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jahr 2017/18 an der rSEU teilgenommen. Für 774 Kinder erfolgte trotz 
dreifachen Anschreibens keine Rückmeldung zur Untersuchung durch die 
Sorgeberechtigten. Die Daten dieser Kinder wurden entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben an das Jugendamt übermittelt. Aufgrund der oben 
beschriebenen Veränderungen der Meldedaten (zum Beispiel durch Zu- 
und Wegzüge) ergeben sich Unterschiede in der Anzahl der Kinder in der 
Erstmeldung und dem Datenstand zum Ende des Untersuchungsjahres. 
Alle 13.626 Kinder des Einschuljahrgangs 2019, die dem GSR zum Ende 
des Untersuchungsjahres 2018/19 durch die AKDB gemeldet wurden, sind 
entweder im GSR untersucht worden oder es erfolgte bei Nicht-Teilnahme 
an der Schuleingangsuntersuchung eine Meldung an das Jugendamt.



St
ad

tr
at

Impressum: Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Anträge und Anfragen liegt bei den 
jeweiligen Stadtratsmitgliedern. Alle: Rathaus, 80313 München; Druck: Stadtkanzlei 

Anträge und Anfragen 
aus dem Stadtrat 
Mittwoch, 6. April 2022 

Nahverkehr in der Au und Untergiesing optimieren:  
Bahnhalt am Kolumbusplatz möglich? 
Antrag Stadträte Hans-Peter Mehling und Manuel Pretzl 
(Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER) 

1 Jahr „Klima-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts 
Juristische Schritte Dritter gegen die Stadt München  
antizipieren und vermeiden 
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Sonja Haider, Dirk Höpner  
und Tobias Ruff (Fraktion ÖDP/München-Liste) 

Fragen zu Straftaten in städtischen Flüchtlingsunter- 
künften 
Anfrage Stadtrats-Mitglieder Daniel Stanke, Markus Wal- 
brunn und Iris Wassill (AfD) 
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Antrag 

An Herrn  
Oberbürgermeister 
Dieter Reiter  

Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München 

06.04.2022 

Nahverkehr in der Au und Untergiesing optimieren: Bahnhalt am Kolumbusplatz 

möglich? 

Der Kolumbusplatz ist für den öffentlichen Nahverkehr in München ein wichtiger Knotenpunkt. 

Neben mehreren Buslinien verkehren dort auch vier U-Bahn-Linien. Um den überörtlichen 

Nahverkehr von und in die dortigen Stadtteile Au und Untergiesing zu optimieren und den 

schnellen Übergang zu den vorhandenen ÖPNV-Angeboten zu erleichtern, wäre ein Bahnhalt 

„Kolumbusplatz“ für die hier sowieso schon verkehrenden Regionalzüge von großem Vorteil. 

Die Stadtverwaltung wird deshalb gebeten zu prüfen, ob die Einrichtung eines 

Bahnhaltepunktes an dieser Stelle grundsätzlich möglich ist, welche baulichen 

Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten und Kosten in welcher Größenordnung dabei 

entstehen würden. 

Begründung 

Ein Bahnhalt am Kolumbusplatz wäre eine große Verbesserung für die Vernetzung des 

überörtlichen Personennahverkehrs mit dem Münchner ÖPNV. Die gilt vor allem für diejenigen 

Reisenden, die sonst auf der Strecke bis zum Hauptbahnhof mitfahren müssen, auch wenn sie 

eigentlich gar nicht bis dorthin müssten. Bei einem Halt der Züge am Kolumbusplatz bestünde 

hingegen ein direkter Übergang zur U-Bahn in mehrere Richtungen. So würde der ÖPNV in 

München weiter optimiert und es könnten unnötige Umwege eingespart werden. 

Manuel Pretzl (Initiative) Hans-Peter Mehling 

Fraktionsvorsitzender  Stadtrat 



Fraktion Ökologisch-Demokratische Partei/München-Liste des Stadtrates 
der Landeshauptstadt München (Fraktion ÖDP/München-Liste) 

Rathaus, Marienplatz 8 ● Zimmer 116 -118 ● 80331 München 
Telefon: 089 / 233 - 26922 

 

 
 
 
An den Oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt München 
Herrn Dieter Reiter 
Rathaus, Marienplatz 8 
80331 München 

München, 05.04.2022 
 
Anfrage: 1 Jahr 'Klima-Urteil' des Bundesverfassungsgerichts 
Juristische Schritte Dritter gegen die Stadt München antizipieren und vermeiden 
 

In seinem Beschluss vom 24.03.2021 (Klima-Urteil)1 hat das Bundesverfassungsgericht vor 
einem Jahr eine Zeitenwende für die gesamte Lebens- und Wirtschaftsweise in unserem 
Land eingeläutet. Randnr. 193 des Urteils: „Der Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die 
Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Lebensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie 
der Nachwelt in solchem Zustand zu hinterlassen, dass nachfolgende Generationen diese 
nicht nur um den Preis radikaler eigener Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.“ 

In einer Auswertung schreibt die Verwaltungs- und Verfassungsjuristin Dr. Roda Verheyen, 
die das Urteil mit erreicht hat und das Grünzugnetzwerk Würmtal e.V. und den Bund 
Naturschutz e.V. bei der Rettung von Lochhamer Schlag und Forst Kasten vor der 
Waldrodung für Kiesausbeute vertritt: „Die Entscheidung wird für umweltrechtliche Verfahren 
aller Art für immer erhebliche Bedeutung haben.“2 

Kommunen sind wie Bund und Länder Träger staatlicher Gewalt. Daher sind sie verpflichtet, 
zur Verlangsamung des Klimawandels beizutragen. Es ist damit zu rechnen, dass nach dem 
Bund auch Länder und Kommunen verpflichtet werden, sich durch eigene strenge 
Begrenzungsmaßnahmen an der Einhaltung des nationalen CO2-Budgets zu beteiligen, und 
dass Dritte diese vollumfängliche, rechtzeitige Beteiligung ggf. juristisch einfordern werden. 

Daher fragen wir den Oberbürgermeister: 

Wie bereitet sich die Landeshauptstadt München auf juristische Schritte von Dritten ihr 
gegenüber vor, für den wahrscheinlichen Fall, dass ganz konkrete und wesentlich 
anspruchsvollere Vorgaben zur CO2-Einsparung als bisher auf die Kommunen zukommen 
und diese nicht, nicht schnell genug oder nicht umfassend genug umgesetzt werden (z.B. 
kommunales CO2-Budget, Erfassungspflicht für Graue Energie o.ä.)? Gibt es eine 
antizipative Strategie, um juristische Niederlagen und Kosten durch vorausschauendes 
anstatt reaktives Handeln zu vermeiden? 

Initiative: 
Dirk Höpner      
Planungspolitischer Sprecher 
Stadtrat 
 

 
Tobias Ruff  
Fraktionsvorsitzender 
Stadtrat 

Sonja Haider 
Stadträtin 

 

 

 
1 BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html 
2 https://germanwatch.org/sites/default/files/Auswertung%20Urteil.PDF  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
file:///C:/Users/17030652414/AppData/Local/Temp/Auswertung%20Urteil.PDF
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
https://germanwatch.org/sites/default/files/Auswertung%20Urteil.PDF
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Herrn Oberbürgermeister Dieter Reiter 

Rathaus 

80331 München München, 05.04.2022 

 

 

Fragen zu Straftaten in städtischen Flüchtlingsunterkünften  

Laut mehrerer Medienberichte ist es in den vergangenen Wochen in Deutschland und Bayern 

wiederholt zu Tumulten und strafrechtlich-relevanten Vorfällen in Einrichtungen zur Unterbringung 

von Flüchtlingen gekommen. Unter anderem laufen aktuell Ermittlungen gegen einen Tunesier und 

einen Nigerianer, wegen der Vergewaltigung einer jungen Ukrainerin in einer temporären 

Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf. Aber auch in München ereignete sich erst vor kurzem ein 

schwerer Fall, als mehrere Roma in einer mittlerweile geschlossenen Unterkunft am Marsplatz 

randalierten. 

Viele echte Kriegsflüchtlinge, aber auch ehrenamtliche Helfer beklagen sich entsprechend über die 

Sicherheit in den Heimen, was einige Fragen aufwirft. 

Der Oberbürgermeister wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

 

1.1 Wie viele nicht-ausländerrechtlich-relevante Straftaten ereigneten sich zwischen 2014 und 

2021 in städtischen Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen? (Bitte pro Jahr 

aufschlüsseln.) 

1.2 Um welche Delikte handelte es sich dabei konkret? (Bitte nach Deliktart und Häufigkeit pro 

Jahr aufschlüsseln.) 

1.3 Wie viele Tatverdächtige wurden ermittelt? (Bitte pro Jahr aufschlüsseln.) 

1.4 Wie viele Opfer wurden erfasst? (Bitte pro Jahr aufschlüsseln.) 

1.5 Auf welche Summe belaufen sich die hierbei entstandenen finanziellen Schäden? (Bitte pro 

Jahr aufschlüsseln.) 

2.1 Was waren die 10 häufigsten Nationalitäten unter den Tatverdächtigen nach 1.3? (Bitte unter 

Angabe der Täterzahl pro Nationalität ausweisen.) 

2.2 Was waren die 10 häufigsten Nationalitäten unter den Opfern nach 1.4? (Bitte unter Angabe 

der Opferzahl pro Nationalität ausweisen.) 

3.1 Wie viele Ordnungswidrigkeiten wurden zwischen 2014 und 2021 in städtischen 

Einrichtungen zur Unterbringung von Flüchtlingen festgestellt? (Bitte pro Jahr aufschlüsseln.) 

3.2 Um was für Ordnungswidrigkeiten handelte es sich dabei konkret? (Bitte nach Art und 

Häufigkeit pro Jahr aufschlüsseln.) 

3.3 Auf welche Summe belaufen sich die hierbei entstandenen finanziellen Schäden? (Bitte pro 

Jahr aufschlüsseln.) 

4.1 Was waren die 10 häufigsten Nationalitäten unter den Ordungswidrigkeitenbegehenden 

nach 3.1? (Bitte unter Angabe der Ordungswidrigkeitenbegehenden pro Nationalität 

ausweisen.) 

5.1 Welche konkreten Maßnahmen ergreift man seitens der Landeshauptstadt um die Sicherheit 

der Flüchtlinge, des Einrichtungspersonals und der ehrenamtlichen Helfer zu gewährleisten? 



 
 

Anfrage 
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5.2 Auf welche Summe belaufen sich die hierbei entstandenen Kosten seit 2014? (Bitte pro Jahr 

aufschlüsseln.) 

5.3 Bestehen derzeit aus Sicht der Stadt noch Defizite, bzw. Verbesserungspotenzial beim Schutz 

der Flüchtlinge, des Einrichtungspersonals und der ehrenamtlichen Helfer? 

5.3.1 Falls 3.3 bejaht wird, welche weiteren Maßnahmen wären für die Zukunft erstrebenswert? 

5.3.2 Warum wurden diese Maßnahmen bislang nicht implementiert? 

 

 

Initiative: 

Iris Wassill Markus Walbrunn Daniel Stanke 

ea. Stadträtin              ea. Stadtrat        ea. Stadtrat 



G
es

el
ls

ch
af

te
n

 

  

Die presserechtliche Verantwortung für die nachfolgenden Pressemitteilungen liegt 
jeweils bei der Beteiligungsgesellschaft, die sie herausgibt. 

Pressemitteilungen städtischer 
Beteiligungsgesellschaften 
Mittwoch, 6. April 2022 
 
 
Vollgas mit der 2. GWG Mobilitätsstation GWG  
München eröffnet Verleihstation in Lochhausen  
Pressemitteilung GWG München 
 
Erfolgreiche Verkaufsaktion in Hellabrunn für die  
Dickhäuter Sumatras 
Pressemitteilung Tierpark Hellabrunn 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

 

 

   

Seiten 
1/3 

Vollgas mit der 2. GWG Mobilitätsstation  
GWG München eröffnet Verleihstation 
in Lochhausen 
 
Alternativen zum Privatauto für unsere Mieter*innen in Lochhausen 
Die GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München öffnet die Tür zur zweiten 
GWG Mobilitätsstation, dieses Mal in der Margot-Hielscher-Straße im Stadtteil Loch-
hausen. Hier können sich die angrenzenden GWG-Mieter*innen kostenlos ein E-Las-
tenfahrrad, Einkaufstrolleys, Fahrradanhänger und mehr ausleihen. Benötigt wird ledig-
lich ein Mobilitäts-Chip, der am Tag der Inbetriebnahme sowie bei der GWG-Zentrale 
erhältlich ist. Als Serviceangebot gibt es zudem eine Fahrradreparaturstation mit allen 
notwendigen Werkzeugen, um das eigene Fahrrad funktionstüchtig zu machen. Mit der 
Errichtung des zweiten Bauabschnittes wird die GWG Mobilitätsstation mit dem Car-
Sharing-Angebot von STATTAUTO München erweitert und mit weiteren Mobilitätsbau-
steinen kombiniert.  
 
„Als überzeugte Fahrradfahrerin freue ich mich, hier die nächste GWG Mobilitätssta-
tion einzuweihen und als erste mit dem E-Lastenfahrrad fahren zu dürfen. Es macht 
wirklich Spaß. Probieren Sie es aus und helfen Sie uns München klimafreundlich zu ge-
stalten“, erklärt Verena Dietl, Bürgermeisterin und GWG-Aufsichtsratsvorsitzende. Vor 
zwei Jahren ging das Pilotprojekt in der Bad-Schachener Straße in Ramersdorf an den 
Start. „Unsere erste GWG Mobilitätsstation ist ein voller Erfolg, deshalb haben wir uns 
entschlossen, dieses Angebot in vielen anderen Stadtteilen fortzusetzen“, ergänzt die 
GWG-Geschäftsführung Christian Amlong (Sprecher der Geschäftsführung) und Gerda 
Peter.  
 
Ein GWG Erfolgsmodell nimmt Fahrt auf 
Die beiden GWG Mobilitätstationen in Ramersdorf und Lochhausen sind der Auftakt für 
20 weitere geplante Verleihstationen in vielen Wohnvierteln der GWG München. Da-
mit möchte die Wohnungsgesellschaft ein Leben ohne Privatauto einfach machen, um 
statt Parkplätze Freiraum für Kinder, Erholung und gemeinsame Treffen zu schaffen. 
Neben dem Sharing-Gedanken ist ein Gemeinschaftsgefühl unter den Mieter*innen ein 
Ziel. Auch mit unserem Modell der Pat*innen, die sich gemeinsam mit ihr und einem 
Serviceunternehmen um die Sauberkeit und Instandhaltung der GWG Mobilitätsstatio-
nen kümmern, hat die GWG München sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Ansprechpartner 
Michael Schmitt 
T +49 89 55 114 212 
michael.schmitt@ 
gwg-muenchen.de 
 
Download unter 
gwg-muenchen.de/ 
presse 
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Personen v.l.n.r.: Christian Amlong (Sprecher der GWG-Geschäftsführung), Gerda Peter (GWG-Geschäftsführerin), 
Verena Dietl (Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München), Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk (Stadtbau-
rätin der Landeshauptstadt München) 
Foto: Jonas Nefzger 
 
Das Angebot Wohnen und soziale Infrastruktur 
Die GWG München errichtet, zwischen der Federseestraße und dem Kleiberweg, ein 
neues Großprojekt mit 245 Wohnungen für Menschen aller Bevölkerungsschichten, 
zwei “Häuser für Kinder” für Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder und zwei Tiefgara-
gen.  
Die ersten 90 Wohnungen sind bereits 2021 nach einer ausgesprochen kurzen Gesamt-
projektlaufzeit von nur zwei Jahren und fünf Monaten bezogen worden. Dies war nur 
möglich, da in enger Abstimmung mit städtischen und staatlichen Stellen eine Vergabe 
als Totalübernehmerleistung erfolgen konnte und im weiteren Abstimmungsprozess 
alle beteiligten Fachstellen und Behörden die schnelle Realisierung unterstützt haben.  
In Kooperation mit der Landeshauptstadt München hat die GWG München 90 Woh-
nungen an unterschiedliche Träger globalvermietet, u. a. an die Freie Wohlfahrtspflege 
(Beschäftigte in Mangelberufen), das Stadtjugendamt (Mietwohnungen für junge Ge-
flüchtete mit Arbeitsplatz) und weitere Träger für ambulant betreutes Einzelwohnen 
bzw. Wohngemeinschaften.  
In einem zweiten Bauabschnitt werden aktuell weitere 154 Wohnungen als Holz-Hyb-
rid-Bau wieder in Zusammenarbeit mit einem Totalübernehmer realisiert. Die GWG-
Projekte sind Teil eines neuen Wohngebiets am Ortsrand von Lochhausen mit insge-
samt ca. 460 Wohnungen, mehreren Kindertagesstätten und Geschäften. Die GWG 
München errichtet mehr als die Hälfte des Neubaugebiets und leistet für das Gesamt-
gebiet einen wichtigen Beitrag für die soziale Infrastruktur und zeitgemäße Wohnfor-
men. 
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Klimaschutz wird bei uns großgeschrieben 
Als eine der beiden großen kommunalen Wohnungsgesellschaften in München sind wir 
uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und leisten einen wesentlichen 
Beitrag für das Ziel der Landeshauptstadt München bis 2030 bzw. 2035 klimaneutral zu 
werden. Neben der Energieeffizienz und einer nachhaltigen Wärmeversorgung be-
trachten wir auch weitere Handlungsfelder wie alternative Mobilitätsangebote in unse-
ren Quartieren, die Relevanz von Grauer Energie bei der Baustoffauswahl sowie die An-
passung unserer Liegenschaften an die Klimawandelfolgen. Mit der Verwendung nach-
wachsender Rohstoffe, wie beispielsweise Holz, ist die GWG München lange erprobt. 
Auch die Befassung mit recycelten Materialien erfolgt aktuell im Rahmen eines Pilot-
projekts mit der Landeshauptstadt München auf dem Gelände der ehemaligen Bayern-
kaserne. 
 
Die GWG München 
Derzeit bewirtschaftet die GWG München mehr als 30.000 Mietwohnungen und rund 
700 Gewerbeeinheiten. Seit über 100 Jahren bietet sie in der stetig wachsenden Stadt 
bezahlbaren Wohnraum für die Münchner*innen an. Darüber hinaus engagiert sich das 
Unternehmen in der Stadtteilentwicklung, realisiert Wohnformen für alle Lebensphasen 
und ist dem Klimaschutz verpflichtet. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten steht immer die 
Wohn- und Lebensqualität der Kund*innen. 
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Erfolgreiche Verkaufsaktion in Hellabrunn für die Dickhäuter 

Sumatras 

Es hat nur kurze Zeit gedauert und die limitierte Auflage der Fotobücher zum 1. Geburtstag 

von Elefantenbulle Otto waren restlos ausverkauft: Stolze 3.750 € konnte der Münchner 

Tierpark kürzlich seitens der Hellabrunner Zooshops als Spende vereinnahmen, die in 

gleicher Höhe an das von Hellabrunn geförderte Schutzprogramm für Sumatra-Elefanten 

der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) in Bukit Tiga Puluh auf der indonesischen 

Insel Sumatra weitergeleitet werden.  

Durch diese Spendenaktion leistet Hellabrunn einen weiteren finanziellen Beitrag zur 

Unterstützung der bedrohten Asiatischen Elefanten im einzigartigen Ökosystem der 

Tieflandregenwälder Sumatras. Mit dem eingenommenen Geld werden vor Ort Populations- und 

Monitoringsysteme finanziert, die zur Aufklärung der Bevölkerung und zur Vermeidung von 

Nahrungskonflikten mit der bedrohten Tierart am Rande des dortigen Nationalsparks beitragen.  

„Wir danken allen Käuferinnen und Käufern des Fotobuches ganz herzlich für die Unterstützung 

dieser Aktion. Zudem gilt unser herzlicher Dank auch unserem Zooshop-Betreiber Herrn Münster 

für den kostenfreien Vertrieb sowie der Druckerei Blueprint AG für die großzügige Übernahme der 

Produktion“, freut sich Tierparkdirektor Rasem Baban. „Unser kleiner Elefantenbulle Otto leistet als 

Botschafter dieser bedrohten Tierart mit dem ihm gewidmeten Fotobuch einen wichtigen Beitrag 

zum Schutz seiner Artgenossen in Indonesien und bereitet kleinen und großen Elefanten-Fans mit 

dem Buch eine nachhaltige Freude.“, so Baban weiter.  

Das Fotobuch ist mittlerweile vollständig vergriffen und käuflich nicht mehr zu erwerben; es wird 

auch keine weitere Druckauflage geben. Hellabrunn hat sich einen kleinen Restbestand 

zurückbehalten, der zukünftig in Gewinnspielen oder zu besonderen Aktionen verlost wird. Otto-

Fans, die noch keines der Bücher bekommen haben, sollten hier also die Augen offen halten.  

München, den 06.04.2022 / 18 

Weitere Informationen: 
 
Dennis Späth 
Leitung Unternehmenskommunikation  
Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
Tierparkstr. 30, 81543 München 
Tel: +49(0)89 62508-711 
Fax: +49(0)89 62508-52 
Email: presse@hellabrunn.de  
Website: www.hellabrunn.de  
http://www.facebook.com/tierparkhellabrunn 

 
 
Münchener Tierpark Hellabrunn AG 
Vorsitzende des Aufsichtsrates: 
Verena Dietl, 3. Bürgermeisterin 
Vorstand: Rasem Baban 
Eingetragen in das Handelsregister 
des Amtsgerichts München, HRB 42030 
UST-IdNr.: DE 129 521 751 
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